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Berichterstatter Ing. Eduard Köck: Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrte 
Frau Ministerin! Herr Minister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den 
Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 7. Juli 2020 betreffend ein Bundes-
gesetz, mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz geändert wird. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur Antragstellung. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 14. Juli 2020 mit Stimmen-

einhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen 

Einspruch zu erheben. 

Ich bringe weiters den Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 7. Juli 2020 

betreffend ein Protokoll zur Abänderung des Protokolls zum am 7. Juni 2011 in Wien 

unterzeichneten Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik 

Tadschikistan zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der 

Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. 

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher gleich zur Antrag-

stellung. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 14. Juli 2020 mit Stimmen-

einhelligkeit den Antrag,  

1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 

2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die 

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Weiters bringe ich den Bericht über den Beschluss des Nationalrates vom 7. Juli 2020 

betreffend ein Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Regierung der 

Republik Österreich und der Regierung der Ukraine zur Vermeidung der Doppelbe-

steuerung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen. 

Auch dieser Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme daher zur Antrag-

stellung. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 14. Juli 2020 mit Stimmen-

einhelligkeit den Antrag, 

1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben,  

2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 B-VG die 

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Vizepräsidentin Mag. Elisabeth Grossmann: Danke. 
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Ich unterbreche nunmehr die Sitzung bis 16 Uhr, also bis zur Verhandlung der Dring-

lichen Anfrage. 

***** 

(Die Sitzung wird um 15.57 Uhr unterbrochen und um 16 Uhr wieder 

aufgenommen.) 

***** 

 


